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GRÜNBUCH

Hypothekarkredite in der EU

(Text von Bedeutung für den EWR)

EINLEITUNG

(1) Dieses Grünbuch leistet den wichtigsten Beitrag zur Beantwortung der Frage, ob die
Kommission auf den EU-Märkten für Hypothekarkredite tätig werden sollte. Einen
weiteren wesentlichen Beitrag stellt auch die von der Kommission in Auftrag
gegebene Studie über Kosten und Nutzen einer weitergehenden Integration dieser
Märkte1 dar. Den Abschluss des Konsultationsprozesses wird im Dezember
2005 eine Anhörung bilden.

(2) Mit der Prüfung der Frage, ob sie auf den EU-Hypothekarkreditmärkten tätig werden
sollte, bringt die Kommission ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, das in Lissabon
gesetzte Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken, zu erreichen.2 Die
Kommission misst dieser Prüfung im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Integration der
Finanzdienstleistungsmärkte im Allgemeinen und der
Retail-Finanzdienstleistungsmärkte im Besonderen einen äußerst hohen Stellenwert
bei.3 Ein integrationsbedingt leistungs- und wettbewerbsfähigerer Markt für
Hypothekarkredite könnte zum Wachstum der EU-Wirtschaft beitragen. Er könnte die
Arbeitskräftemobilität fördern und den Verbrauchern in der EU die Möglichkeit
geben, größtmöglichen Nutzen aus ihrem Eigenheim zu ziehen und dieses
gegebenenfalls zur langfristigen Altersabsicherung einzusetzen – ein Aspekt, dessen
Bedeutung vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung nicht zu
unterschätzen ist.

(3) Ohne den Folgemaßnahmen zu diesem Grünbuch vorgreifen zu wollen, ist sich die
Kommission voll und ganz der Bedeutung des Hypothekarkreditgeschäfts und seiner
Auswirkungen auf die EU-Wirtschaft bewusst. Doch ist die Konsultation noch nicht
weit genug fortgeschritten, um über ein Tätigwerden der Kommission zu entscheiden,
geschweige denn zu erörtern, welche(s) Instrument(e) sich für diesen Zweck am
besten eignen würde(n). Klar ist, dass jede Maßnahme, die die Kommission
gegebenenfalls zur Integration dieser Märkte ergreift, auf eine Erhöhung ihrer
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zum Nutzen aller abzielen würde. Erreicht
werden könnte dies, indem die Hürden für die Beantragung und Bereitstellung eines
Hypothekarkredits in einem anderen EU-Mitgliedstaat abgebaut und die Märkte
komplettiert, die Produktvielfalt erhöht und die Preiskonvergenz verstärkt würden. Die
Kommission schätzt die Vorteile eines liquidieren, auf modernen, flexiblen

                                                
* Alle kursiv gedruckten Begriffe sind im Glossar in Anhang III definiert.
1 Diese Studie wird im August 2005 auf der Website der GD Binnenmarkt und Dienstleistungen

veröffentlicht: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/index_de.htm
2 KOM(2005) 24, Wachstum und Arbeitsplätze – Ein Neubeginn für die Strategie von Lissabon.
3 KOM(2005) 177, Grünbuch zur Finanzdienstleistungspolitik (2005-2010).
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Finanzierungstechniken und –Produkten beruhenden Markts. Sie ist sich jedoch auch
darüber im Klaren, dass neue Produkte, wie hypothekarisch gesicherte
Verbraucherkredite* eingehend geprüft werden müssen, und zwar sowohl im Hinblick
auf ihre potenziellen Risiken für die Verbraucher als auch im Hinblick auf ihre
Fähigkeit, den Bürgern in der EU neue Finanzierungsquellen zu erschließen und so
dem Problem der Rentenfinanzierung, dem die jetzige und die kommenden
Generationen unweigerlich gegenüberstehen, zu begegnen. Und nicht zuletzt weiß die
Kommission um die Bedeutung dieses Markts für das Wohl der EU-Bürger.
Wohnverhältnisse und Kreditkonditionen haben enorme soziale und menschliche
Auswirkungen (wie die Überschuldung, um nur ein Beispiel zu nennen), denen bei
jeder Maßnahme in diesem Bereich angemessen Rechnung zu tragen ist.4

(4) Die Kommission wird alle im Zuge dieser Konsultation eingehenden Beiträge
eingehend prüfen. Maßnahmen wird sie im Anschluss an die Konsultation aber nur
vorschlagen, wenn für ein Tätigwerden der Kommission auf den EU-Märkten für
Wohnbaukredite nachweislich triftige wirtschaftliche Gründe vorliegen, d.h. der
potenzielle Nutzen von Gemeinschaftsmaßnahmen deren voraussichtliche Kosten
aufwiegt. Alle künftigen Maßnahmen, die nicht zwangsläufig legislativer Art sein
müssen, sollen 2006 in einem Weißbuch, das einen Überblick über die Ergebnisse der
Konsultation geben wird, vorgestellt werden. Jeder dieser Maßnahmen würde eine
gründliche Folgenabschätzung vorausgehen.

(5) Stellungnahmen zu diesem Grünbuch sind bis spätestens 30. November 2005 per
E-Mail zu richten an: markt-mortgage-consultation@cec.eu.int. Alle Beiträge werden
auf der Website der Kommission veröffentlicht, sofern dies vom Einsender nicht
ausdrücklich untersagt wird.

I SOLL DIE KOMMISSION TÄTIG WERDEN?

(6) Die Märkte für Hypothekarkredite spielen in der Gesamtwirtschaft aller
EU-Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle. Ende 2004 entsprach der Wert der
ausstehenden Hypothekarkredite für private Wohnbauvorhaben rund 40 % des BIP der
EU.

(7) Von allen Märkten, auf denen Verbraucher Geschäfte abschließen, weisen die
Hypothekarkreditmärkte den höchsten Grad an Komplexität auf. An der ‘Wertkette’
eines auf diesen Märkten getätigten Geschäfts können auf jeder Stufe mehrere, auf
unterschiedliche Bereiche spezialisierte Marktteilnehmer beteiligt sein. So können in
der EU am Erwerb einer einzigen Immobilie durch einen einzigen Verbraucher
Hypothekenmakler, Produktbündler, spezialisierte/nicht spezialisierte Kreditgeber,
Emittenten und Käufer von Wertpapieren und Schuldverschreibungen (einschließlich
globaler Anleger), Versicherer und sogar Regierungsstellen beteiligt sein. Die
Bedeutung der EU-Hypothekarkreditmärkte ist im bisherigen, derzeitigen und
künftigen Wirtschaftsklima also nicht zu unterschätzen.

(8) Für die meisten EU-Bürger stellt der Erwerb eines Eigenheims die größte Investition
ihres Lebens dar. In den meisten Fällen muss für einen Teil des Kaufpreises ein Kredit

                                                
4 Nähere Informationen zur Politik der Kommission gegen Armut und soziale Ausgrenzung finden Sie

unter: http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/index_de.htm
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aufgenommen werden. Solche Kredite sind in aller Regel, wenn auch nicht immer,
durch eine Hypothek abgesichert. Für die meisten EU-Haushalte dürfte die
Rückzahlung die größte laufende finanzielle Verpflichtung darstellen. Das in der
Immobilie gebundene Kapital kann also einen erheblichen Vermögenswert
ausmachen, der potenziell zur Finanzierung von Konsum oder Rente eingesetzt
werden kann. Somit können der Umfang der Hypothekarkredite und die Konditionen
der Verträge für die erfolgreiche Weitergabe der Geldpolitik und die Wirtschaft
insgesamt von unmittelbarer Bedeutung sein. So können vertragliche Beschränkungen
der vorzeitigen Rückzahlung oder Vorfälligkeitsentschädigungen die Weitergabe von
Zinsänderungen verzögern und dadurch einer Refinanzierung im Wege stehen. Diese
Beziehung zwischen Makroökonomie und Hypothekarkrediten ist vor allem auf
flexiblen Hypothekarkreditmärkten von größter Bedeutung, da die geringste
Zinsänderung sich erheblich auf die Budgets der privaten Haushalte und deren
Kaufkraft auswirken kann. Die Auswirkungen auf die Schuldner können erheblich
sein und die Höhe ihrer Ausgaben und ihres Vermögens in beide Richtungen
beeinflussen.

(9) Die meisten Hypothekarkreditmärkte der EU haben in den vergangenen Jahren ein
rasches Wachstum erlebt. In vielen Mitgliedstaaten hat die Gesamtsumme der
aufgenommenen Kredite derzeit einen im Verhältnis zum BIP oder zum verfügbaren
Einkommen der privaten Haushalte historisch hohen Stand erreicht. Begünstigt wurde
diese Zunahme der Hypothekarkreditvergabe sowohl durch makroökonomische
Faktoren (wie fallende Zinsen und kräftig steigende Immobilienpreise in einigen
Ländern) als auch durch strukturelle Entwicklungen (wie die zunehmende
Liberalisierung und Integration der EU-Finanzmärkte). Trotz einiger gemeinsamer
Trends sind die Hypothekarkreditmärkte der EU jedoch nach wie vor sehr
unterschiedlich. So variieren relative Größe und Wachstum und sind bei
Produktvielfalt, Profil der Kreditnehmer, Vertriebsstrukturen Kreditlaufzeiten, dem
prozentualen Anteil der Eigenheimbesitzer und den Finanzierungsformen erhebliche
Unterschiede zu verzeichnen.

(10) Zurückzuführen sind diese neben wirtschaftsgeschichtlichen und kulturellen Faktoren
auf ein unterschiedlich hohes Maß an Regulierung in den Mitgliedstaaten. Die
unterschiedlich hohe Leistungsfähigkeit dieser Märkte hängt u.a. damit zusammen, ob
die Regierung unmittelbar auf den Wohnimmobilienmarkt Einfluss nimmt (z.B. durch
steuerliche Eigenheimanreize), welche Aufsichtsvorschriften (wie vorgeschriebene
Obergrenzen für Beleihungsquoten) bestehen, wie groß der Wettbewerb auf den
Hypothekarkreditmärkten ist, welche Bedingungen auf dem Mietmarkt herrschen
(einschließlich der Verfügbarkeit von Sozialwohnungen) und welches Risiko
allgemein mit der Hypothekarkreditvergabe verbunden wird (insbesondere Kosten und
Zeit, die bei einem Ausfall zur Verwertung des Sicherungsgegenstandes aufgebracht
werden müssen).

(11) Neben der derzeitigen Konsultation der Kommission sprechen auch viele externe
Quellen5 für eine eher schwache Integration dieser Märkte, was insbesondere für

                                                
5 Bericht der Forum Group on Mortgage Credit: “Integration der Märkte für Hypothekarkredite in der

EU“, GD Binnenmarkt, Dezember 2004; European Financial Integration: Progress and Prospects
(Integration der EU-Finanzmärkte – Fortschritte und Aussichten), Konferenz der Europäischen
Kommission im Juni 2004; Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets (Studie
über die Integration der europäischen Hypothekarkreditmärkte), Mercer Oliver Wyman im Auftrag des
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die verfügbaren Produkte und die grenzübergreifende Kreditvergabe gilt; die
Preisunterschiede (Spannen) sind demgegenüber schon heute recht gering. Eine
unlängst erstellte Studie6 gelangte zu dem Schluss, dass es sich bei diesen
Märkten um separate Märkte mit eigenen Charakteristika und eigenen wirtschaftlichen
Triebkräften handelt. Ebenfalls festgestellt wurde, dass anders als bei global tätigen
Anlegern in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen (mortgage bonds) und
hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (mortgage backed securities, MBS) zwischen
den Marktteilnehmern von Primär- und Sekundärmarkt ein und desselben Landes nur
geringe Querverbindungen bestehen. Der Anteil der direkten grenzübergreifenden
Verkäufe ist gering (weniger als 1 % der Hypothekarkredite insgesamt)7 und
weitgehend auf Ferienobjekte und Immobilien in Grenzgebieten beschränkt, die beide
nur Nischencharakter haben.

(12) Wo liegen also die potenziellen Vorteile einer solchen Integration? Die von der
Kommission vergebene Studie wird diese bereits an anderer Stelle aufgezeigten
Vorteile darlegen und quantifizieren.8 Einer der größten potenziellen Vorteile
könnte eine allgemeine Senkung der Kosten von Hypotheken oder Wohnbaudarlehen
sein. Des Weiteren zu nennen sind eine Komplettierung des Angebots bei
Nebenprodukten (z.B. Ausfallversicherungen) wie beim eigentlichen Kreditgeschäft
(wie hypothekarisch gesicherte Verbraucherkredite und flexible Hypothekarkredite).
Die Kommission verfolgt die allmähliche Ausbreitung solcher innovativen Produkte
(die es derzeit nur in einigen wenigen Mitgliedstaaten gibt) mit Interesse, ist sich aber
voll und ganz der Notwendigkeit bewusst, für diese Produkte ein hohes Maß an
Verbraucherschutz zu gewährleisten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil scheint in der
Möglichkeit zu liegen, einer größeren Zahl von Kreditnehmern die Aufnahme eines
Kredits zu ermöglichen, einschließlich solcher, die u.a. aufgrund schlechter oder
unvollständiger Ratings von vielen Hypothekarkreditmärkten der EU ausgeschlossen
sind. Wie bei der Integration in anderen Bereichen des Finanzdienstleistungssektors
sind auch hier sicher größere Skaleneffekte möglich. Eine Diversifizierung auf
grenzübergreifender Basis und durch verstärkte Nutzung der Kapital- und der
Versicherungsmärkte könnte auch das Kreditrisiko herabsetzen. Und schließlich
könnte die Integration auch die Kapitaleffizienz steigern, d.h. die Möglichkeit des
Kapitals, auf die Märkte mit dem größten Kapitalbedarf und den höchsten Renditen zu
wandern, erhöhen.

(13) Bei der Bewertung der Frage, ob für die Hypothekarkreditmärkte der EU
Gemeinschaftsmaßnahmen eingeleitet werden sollten, hat die Kommission die 48
Empfehlungen der „Forum Group on Mortgage Credit“ analysiert, die sie im März
2003 mit der Aufgabe eingesetzt hatte, die Hindernisse für eine weitere Integration der
Hypothekarkreditmärkte in der EU zu ermitteln und Wege für ihre Beseitigung

                                                                                                                                                        
Europäischen Hypothekenverbandes 2003. International Trends in Housing Tenure and Mortgage
Finance (Internationale Trends bei Eigenheimbesitz und Hypothekenfinanzierung), Council of
Mortgage Lenders 2004; Risk and Funding in European Residential Mortgages (Risiken und
Finanzierung bei Wohnungsbauhypotheken in Europa), Mercer Oliver Wyman für die Mortgage
Insurance Trade Association (MITA), April 2005.

6 Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets (Studie über die Integration der
europäischen Hypothekarkreditmärkte), Mercer Oliver Wyman im Auftrag des Europäischen
Hypothekenverbandes 2003.

7 Eurobarometer-Bericht 2004.
8 Siehe Fußnote 5.
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vorzuschlagen.9 Diese Empfehlungen decken die meisten der für die Integration
der Hypothekarkreditmärkte relevanten Fragen ab. Die Kommission ist entschlossen,
diesen Empfehlungen bei jedem etwaigen künftigen Maßnahmenvorschlag so gut wie
möglich Rechnung zu tragen. Doch ist klar, dass nicht alle Empfehlungen die gleiche
Art von Maßnahme erfordern und bei einigen im Vorfeld jeder Entscheidung weitere
Grundsatzarbeiten durchgeführt werden müssten.

(14) Die Kommission teilt die Auffassung der Forum Group, dass für eine Integration der
Hypothekarkreditmärkte in der EU die vier eigenständigen, wenngleich verknüpften
Bereiche Verbraucherschutz, Rechtsfragen, Sicherungsgegenstände und Finanzierung
geprüft werden müssen. Diese werden in diesem Grünbuch untersucht. Die
Kommission ist für jede Stellungnahme zu einem der in diesem Grünbuch behandelten
Themen oder einem anderen, für eine verstärkte Integration und höhere
Leistungsfähigkeit der Hypothekarkreditmärkte in der EU als wesentlich betrachteten
Thema, sowie für eine Einstufung nach ihrer Wichtigkeit dankbar.

II VERBRAUCHERSCHUTZ

Verbraucherinformationen

(15) In Anbetracht der Komplexität, der relativ hohen Kosten und der langen Laufzeit von
Hypothekarkrediten sind Verbraucherinformationen in diesem Zusammenhang von
zentraler Bedeutung. Eine gewisse Informationsasymmetrie zwischen dem
durchschnittlichen Kreditnehmer und dem Kreditgeber ist dabei unvermeidlich. Von
entscheidender Bedeutung in diesem Zusammenhang ist, dass der Kreditnehmer genau
so viele Informationen erhält, wie er für eine fundierte Entscheidung benötigt und
diese in der für ihn sinnvollsten Weise und zu dem für ihn geeignetsten Zeitpunkt
geliefert werden.

(16) Einen ersten Schritt hin zu EU-weit standardisierten vorvertraglichen Informationen
stellt das mit dem Verhaltenskodex10 eingeführte Europäische Standardisierte
Merkblatt dar. Um einen Überblick über die Einhaltung dieses Kodexes zu erhalten,
hat die Kommission eine Prüfung eingeleitet und in deren Rahmen u.a. eine Studie in
Auftrag gegeben11. Diese gelangte zu dem Schluss, dass die Umsetzung bislang
unzureichend ist. Die Kommission wird vor einer endgültigen Entscheidung über den
Kodex die Ergebnisse dieser Konsultation abwarten. Diskutiert werden müssen dabei
jedoch folgende Fragen:

• Sollte der Verhaltenskodex durch verbindliche Rechtsvorschriften ersetzt werden
oder seinen freiwilligen Charakter behalten?

                                                
9 http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-

integration_de.pdf
10 K(2001) 477. Freiwilliger Verhaltenskodex für wohnungswirtschaftliche Kredite.
11 Monitoring the Uptake and Effectiveness of the Voluntary Code of Conduct on Pre-Contractual

Information for Home Loans, Institute for Financial Services, 2003.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/home-loans-final-
report_en.pdf.
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• Welche Informationen sollte der Verbraucher erhalten? Es muss der richtige
Mittelweg zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig an Informationen gefunden
werden.

• Die Kommission sieht es als wesentlich an, dass der Verbraucher vorvertragliche
Informationen so frühzeitig erhält, dass er bei verschiedenen Anbietern Angebote
einholen und diese vergleichen kann. Ist es angesichts der unterschiedlichen
Traditionen und Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten möglich, dieses Stadium
für alle EU-Staaten zusammen zu ermitteln?

• Sollten an dieses Informationsgebot nur die Kreditgeber oder auch andere,
beispielsweise Makler, gebunden sein? Wie kann die Einhaltung einer solchen
(verbindlichen/freiwilligen) Regelung gewährleistet werden?

Beratung und Kreditvermittlung

(17) Hypothekarkredite sind komplexe Produkte von hohem Wert. Aus diesem Grund wird
bei ihnen in aller Regel häufiger um Beratung nachgesucht als bei anderen
Finanzdienstleistungsprodukten. Unterschiedliche Kategorien von Verbrauchern
benötigen unterschiedliche Informationen und unterhalten zu ihren Anbietern
unterschiedliche Beziehungen.

(18) Die Kommission ist sich der potenziellen Auswirkungen einer Beratungspflicht auf
den Preis (direkte Berechnung oder indirekte Auswirkungen) und die möglichen
rechtlichen Risiken des Kreditnehmers bewusst. Ebenso weiß sie aber auch, wie
wichtig eine angemessene Beratung für das Verbrauchervertrauen und die Vorbeugung
von Problemen, wie Überschuldung, sein kann.

• Sollte die Beratung des Kreditnehmers verbindlich vorgeschrieben oder zur Wahl
gestellt werden?

• Sollten für tatsächlich erbrachte (verbindliche oder wahlweise)
Beratungsleistungen Bedingungen festgelegt werden (wie Beratungsstandards,
Sanktionen bei Nichteinhaltung, vorherige Angabe der Gebühren und der Rolle
des Beraters und Aufzeichnung auf einem haltbaren Träger)?

(19) Die Kommission hat unlängst ihre Absicht angekündigt, den Bereich der
Kreditvermittlung einer besonders eingehenden Prüfung zu unterziehen.12 Diese Frage
soll auf horizontaler Ebene behandelt und zu gegebener Zeit zur Diskussion gestellt
werden.

Vorzeitige Rückzahlung

(20) Die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung ist ein wesentlicher Aspekt der
Kreditverhandlungen. Die lange Laufzeit von Hypothekarkrediten und die Änderung
wesentlicher Parameter (wie des Zinses) während dieser Laufzeit können den
Verbraucher dazu veranlassen, sich um eine vorzeitige Beendigung des Kreditvertrags

                                                
12 Siehe Fußnote 3.
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zu bemühen. Diese ist jedoch nur zum Preis einer Vorfälligkeitsentschädigung zu
bekommen.

(21) Die vorzeitige Rückzahlung ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich
geregelt. Ist sie in einigen Mitgliedstaaten stark reguliert, so unterliegt sie in anderen
dem privaten Vertragsrecht und kann der Verbraucher lediglich zwischen
verschiedenen Standardverträgen und Standardhypotheken wählen, hat also keine
echte Möglichkeit, mit dem Kreditgeber individuelle Konditionen auszuhandeln.
Vorfälligkeitsentschädigungen werden in der Regel bei festverzinslichen
Hypothekendarlehen, die die Verbraucher vor Zinsänderungen schützen, fällig, wenn
der Vertrag während der Zinsfestschreibung beendet wird.
Vorfälligkeitsentschädigungen, heißt es, spiegeln die Finanzierungsstrukturen der auf
dem Markt befindlichen Produkte wider und wirken sich unmittelbar auf den
Wettbewerb und die Produktvielfalt und –verfügbarkeit aus. Sie haben Einfluss darauf,
ob, in welchem Maße und wie makroökonomische Veränderungen weitergegeben
werden, d.h. eine Änderung des Basis(zins)satzes sich auch beim
Hypothekenschuldner niederschlagen kann.

(22) Ein gewisses Maß an Übereinstimmung bei der vorzeitigen Rückzahlung,
insbesondere bei der Vorfälligkeitsentschädigung, könnte die Integration nach
Auffassung der Kommission erleichtern. Doch wie kann eine solche Übereinstimmung
erreicht werden, ohne dass dies zu Lasten der Finanzierungsstrukturen und der
Produktauswahl geht oder die Verbraucher überproportional stark belastet? Folgende
Fragen müssen in diesem Zusammenhang eingehend untersucht werden:

• Sollte ein gesetzlicher Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung bestehen oder diese
der freien Wahl überlassen werden? Sollte dem Verbraucher im erstgenannten
Fall darüber hinaus die Möglichkeit eingeräumt werden, auf diesen Anspruch zu
verzichten, und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Sollte für diesen Anspruch
zum Ausgleich eine Vorfälligkeitsentschädigung erhoben werden?

• Wie wäre diese Entschädigung (gleich, ob gesetzlicher Anspruch oder
Wahlmöglichkeit) zu berechnen? Sollte es Obergrenzen geben, wie in einigen
Mitgliedstaaten der Fall?

• Wie sollte der Verbraucher über die Möglichkeiten der vorzeitigen Rückzahlung
informiert werden? Besteht hier eine Möglichkeit zur Verbrauchererziehung?

Effektiver Jahreszins

(23) Ein weiterer zentraler Faktor eines Hypothekarkredits ist der effektive Jahreszins, der
über die gesamte Laufzeit hinweg eine Rolle spielt. Der effektive Jahreszins wird von
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ermittelt, und auch die Kostenfaktoren,
die in diese Berechnung einfließen, sind nicht überall dieselben, was Vergleiche
erschwert.

(24) In Anbetracht des im Vergleich zu Verbraucherkreditverträgen besonderen Charakters
dieser Kreditverträge könnte ein speziell auf sie zugeschnittener Ansatz sinnvoll sein.
In diesem Bereich könnte ein gewisses Maß an Standardisierung die Marktintegration
vorantreiben, auch wenn sich in diesem Zusammenhang viele Fragen stellen:
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• Was ist der Zweck des effektiven Jahreszinses? Dient er Informationszwecken?
Vergleichszwecken? Beidem?

• Sollte es sowohl für die Berechnungsmethode als auch für die Kostenfaktoren
einen EU-Standard geben?

• Wenn ja, welche Kostenfaktoren sollten in einen solchen EU-Standard einfließen?

• Die Kommission bittet um Stellungnahme zu der Frage, ob alle Kosten, die nicht
im effektiven Jahreszins enthalten sind, gesondert aufgeführt werden und die
Auswirkungen des effektiven Jahreszinses in konkreten Zahlen, wie den
monatlichen Kosten oder den Gesamtkosten des Darlehens, ausgedrückt werden
sollte.

(25) Jede in diesem Bereich getroffene Entscheidung wird der im Bereich
Verbraucherkredite beschlossenen Regelung gebührend Rechnung tragen.

Regeln in Bezug auf Wucher und variable Zinssätze

(26) Einige Mitgliedstaaten verfügen über rechtsverbindliche Obergrenzen für Zinssätze,
die in Fällen, in denen sie übertrieben hohe Zinsen vermeiden sollen, auch
‘Antiwucher’-Gesetze genannt werden. Die Kommission hat bislang von Maßnahmen
in diesem Bereich abgesehen, der mit erheblichen sozialen Aspekten verknüpft ist.

• Wie wirken sich Antiwucher-Regelungen auf die Marktintegration aus
(einschließlich etwaiger Beziehungen zu Produkten, wie hypothekarisch
gesicherten Verbraucherkrediten und Ausfallversicherungen)?

• Sollte dieses Thema lieber in einem breiteren, über den Bereich der
Hypothekarkredite hinausgehenden Kontext erörtert werden?

(27) Was etwaige Begrenzungen der Zinsschwankungsbreite anbelangt, so muss die
Kommission erst noch davon überzeugt werden, dass diese die Marktintegration oder
die Entwicklung bestimmter Finanzierungsstrukturen behindern könnten.

(28) Die Kommission stellt ferner fest, dass einige Mitgliedstaaten kumulative Zinssätze
beschränken.

• Behindern derartige Beschränkungen die Marktintegration?

• Wie können sie sich auf die Entwicklung bestimmter Produkte, wie
hypothekarisch gesicherte Verbraucherkredite, auswirken?

Kreditvertrag

(29) Die Standardisierung von Vertragskonditionen, wie sie vom der Forum Group
empfohlen wurde, ist im Rahmen der breiter angelegten Kommissionsinitiative zum
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europäischen Vertragsrecht zu prüfen.13 Eine solche Standardisierung könnte
entweder über eine Harmonisierung im klassischen Sinne oder eine so genannte 26.
Regelung herbeigeführt werden. Erreicht werden könnte eine solche Regelung durch
ein Rechtsinstrument, das parallel zu den nationalen Bestimmungen besteht, diese aber
nicht ersetzt und von den Vertragsparteien als Option in Anspruch genommen werden
könnte. Die Kommission hat sich in ihrem kürzlich vorgelegten Grünbuch zur
Finanzdiensteistungspolitik14 dazu verpflichtet, den Vorteilen einer solchen Regelung
nachzugehen.

Die Kommission bittet um Stellungnahme zu der Frage, ob eine Standardisierung
von Hypothekarkreditverträgen (beispielsweise durch ein Instrument wie die 26.
Regelung) für wünschenswert gehalten wird.

Durchsetzung und Rechtsbehelfe

(30) Die Kommission ist sich darüber im Klaren, dass sich die traditionellen gerichtlichen
Rechtsbehelfe für die meisten Verbraucher als langwierig und kostspielig erweisen
können. Jede Alternative, wie die Vermittlung oder die Schlichtung muss ihrer
Auffassung nach jedoch unabhängig und wirksam sein, damit die Verbraucher ihr
Vertrauen entgegenbringen. Für den grenzübergreifenden Kontext gilt dies in ganz
besonderem Maße. Mit ihrem Richtlinienvorschlag zu bestimmten Aspekten der
Mediation in Zivil- und Handelssachen15 hat die Kommission bereits damit
begonnen, den Rückgriff auf Vermittlerdienste zu fördern.

• Sollte die Kommission die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Mitgliedstaaten in
Bezug auf Hypothekarkredite zur Gewährleistung solch alternativer Rechtsmittel
zu verpflichten?

• Die Kommission bittet um Stellungnahme zu der Frage, mit welchen Mitteln die
Glaubwürdigkeit der bestehenden alternativen Rechtsmittel vor allem im Bereich
der Hypothekarkredite erhöht werden kann.

III RECHTSFRAGEN

Geltendes Recht

(31) Das Übereinkommen von Rom aus dem Jahre 1980, nach dem das für Verträge
(einschließlich Hypothekarkreditverträge) geltende Recht bestimmt wird, wird derzeit
mit dem Ziel einer Umwandlung in eine EU-Verordnung überarbeitet. Die
Kommission hält es aus Gründen der Kohärenz für ratsam, alle Bereiche des geltenden
Rechts, so auch das auf Hypothekarkredite anzuwendende Recht in diese
Überarbeitung einzubeziehen.

(32) Bei der Überarbeitung wurden bislang mindestens drei mögliche Lösungen ermittelt:

                                                
13 KOM(2004) 651 – Europäisches Vertragsrecht und Überarbeitung des gemeinschaftlichen

Besitzstandes – weiteres Vorgehen.
14 Siehe Fußnote 3.
15 KOM(2004) 718 endg. – Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über

bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil-und Handelssachen.
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• Aufnahme einer speziellen Regelung für das auf Hypothekarkreditverträge mit

Verbrauchern anzuwendende Recht in die künftige Verordnung. Diese Regelung
könnte darin bestehen, das für den Kreditvertrag geltende Recht an das für den
Sicherungsvertrag geltende anzugleichen.

• Beibehaltung der allgemeinen Grundsätze des Übereinkommens von Rom in
seiner derzeitigen Fassung, was im Wesentlichen bedeuten würde, dass die
Vertragsparteien für ihren Vertrag das anzuwendende Recht frei wählen könnten,
sofern dabei – unter bestimmten Umständen – die verbindlichen Vorschriften des
Wohnsitzlandes des Verbrauchers eingehalten werden.

• Ausnahme der Hypothekarkreditverträge von den verbindlichen
Verbraucherschutzvorschriften, sofern dabei bestimmte Bedingungen – wie ein
EU-weit hohes Maß an Verbraucherschutz-erfüllt sind.

(33) In der Frage des für den Sicherungsgegenstand geltenden Rechts sieht die
Kommission keinen Grund, vom allgemein anerkannten Grundsatz abzuweichen,
wonach das Recht des Landes gilt, in dem die Immobilie belegen ist.

Bonität des Kunden

(34) Die Bewertung der Bonität eines Kunden, d.h. des mit ihm verbundenen Kreditrisikos,
ist ein zentraler Aspekt jedes Hypothekarkreditgeschäfts, der eine Herabsetzung des
Eigenkapitals ermöglichen könnte, wenn die Kreditgeber verstärkt Risikobewertungen
durchführen würden. Der Datenschutz ist in diesem Bereich von größter Bedeutung.

(35) Die Sammlung von Daten über die Kreditwürdigkeit von Kunden und der Zugang zu
den entsprechenden Datenbanken sind in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt:
sie können in öffentlicher oder privater Hand liegen, zentral oder auf mehrere Stellen
verteilt geführt werden und positive wie negative Daten (d.h. nur die Ausfälle)
erfassen.

(36) Unter bestimmten Umständen können Vereinbarungen zwischen Kreditgebern über
die Weitergabe von Daten bestimmte Marktteilnehmer in einer Weise ausschließen,
die einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht darstellen könnte. Auch die
Zugangsbedingungen (wie Mitgliedsbeiträge oder Nutzungsgebühren, die sich für
Kreditgeber, die weniger häufig auf die Datenbanken zugreifen als ihre nationalen
Pendants, nicht lohnen, oder Gegenseitigkeitsklauseln, die als Vorbedingung für den
Zugang die Einbringung einschlägiger Daten vorschreiben) können ausländische
Kreditgeber de facto benachteiligen.

In Anlehnung an den bei den Verbraucherkrediten verfolgten Kurs ist die
Kommission der Auffassung, dass prioritär das Ziel verfolgt werden könnte, einen
diskriminierungsfreien Zugang zu den Datenbanken der anderen Mitgliedstaaten zu
gewährleisten, und bittet in diesem Punkt um Stellungnahme.

Bewertung von Grundstücken und Gebäuden

(37) Die Bewertung von Grundstücken und Gebäuden ist für jedes
Hypothekarkreditgeschäft von zentraler Bedeutung: die Art und Weise, in der von
dieser Bewertung Gebrauch gemacht wird, kann für Art und Finanzierung des Kredits
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sowie für die anzuwendenden Aufsichtsvorschriften eine unmittelbare Rolle spielen.
Kreditgeber, Verbraucher und Anleger müssen volles Vertrauen in die Qualifikationen
des Sachverständigen, das Bewertungsverfahren und den ermittelten Wert haben.

(38) Auch in diesem Bereich sind die Traditionen der Mitgliedstaaten unterschiedlich. Für
die Bewertung existieren derzeit mehrere internationale Standards.16 Die
Kommission ist der Auffassung, dass die Vergleichbarkeit der Bewertungen erhöht
und so sichergestellt werden könnte, dass diese Vielfalt, die einen echten Bedarf auf
den Wohnimmobilienmärkten zum Ausdruck bringen könnte, die grenzübergreifende
Tätigkeit weder bei der Kreditvergabe noch bei der Finanzierung behindert. Natürlich
könnte dies durch die Einführung eines einzigen Standards erreicht werden. Den
gleichen Zweck könnten jedoch auch verschiedene, gegenseitig anerkannte Standards
erfüllen.

• Wo lägen die Vorteile eines einzigen EU-Standards für Bewertungsverfahren und
Sachverständige?

• Wo lägen die Vorteile einer Maßnahme der Kommission zur Gewährleistung der
gegenseitigen Anerkennung der nationalen Bewertungsstandards?

Zwangsversteigerungsverfahren

(39) Die in Form des Sicherungsgegenstands gestellte Sicherheit ist ein zentraler Aspekt
jedes Hypothekarkreditgeschäfts. Gleiches gilt für die Fähigkeit, aus der Hypothek
zwangszuvollstrecken und die Sicherheit beispielsweise durch Zwangsversteigerung
des Beleihungsobjekts zu verwerten.

(40) Dauer und Kosten von Zwangsversteigerungsverfahren sind von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. Die Kommission stellt fest, dass Querverbindungen
zur Wohnungs- und Sozialpolitik der Mitgliedstaaten bestehen und
Zwangsversteigerungsverfahren sich in einen komplexen, von einer Vielzahl
unterschiedlicher Faktoren (wie die Gesetze, zivilrechtlichen Verfahren und
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten) beeinflussten Rahmen einreihen.

(41) Die Kommission befürchtet, dass diese Vielfalt grenzübergreifende Transaktionen
behindern und Hypothekarkredite vielleicht sogar verteuern könnte. Weitaus
schwerwiegender ist jedoch, dass sich diese Vielfalt unmittelbar auf die
Finanzierungsstrukturen auswirken und insbesondere das grenzübergreifende Poolen
hypothekarischer Sicherungsgegenstände behindern könnte.

(42) Die Kommission ist sich jedoch ebenfalls darüber im Klaren, dass es schwierig sein
dürfte, bei allen Aspekten der Zwangsversteigerungsverfahren mit verbindlichen
EU-Vorschriften nennenswerte Fortschritte herbeizuführen.

                                                
16 Siehe Fußnote 28 des Berichts der Forum-Gruppe.
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Die Kommission bittet um Stellungnahme zu dem Vorschlag, in puncto
Zwangsversteigerungsverfahren schrittweise vorzugehen, d.h. zunächst
Informationen über Kosten und Dauer dieser Verfahren in allen Mitgliedstaaten
sowie über deren Wirksamkeit beim Schutz der Interessen aller Beteiligten zu
sammeln und die Ergebnisse dann in einem regelmäßig zu aktualisierenden
“Anzeiger” vorzustellen und für den Fall, dass sich dies langfristig als unzureichend
erweist, strengere Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

Steuern

(43) Die Kommission geht gegen nationale Vorschriften zur Besteuerung von Hypotheken,
die nicht mit dem EU-Recht zu vereinbaren sind, vor. Anhang I liefert nähere Angaben
zu potenziellen Verstößen, wie die Verweigerung der steuerlichen
Absetzungsfähigkeit von Zinszahlungen an einen ausländischen Anbieter, wenn die
gleichen Zahlungen an einen heimischen Anbieter steuerlich absetzbar wären oder die
höhere Besteuerung solcher Zinsen.

Die Kommission bittet um Informationen über ähnliche oder andere steuerliche
Hindernisse für die grenzübergreifende Gewährung von Hypothekarkrediten, die
gegen die im EU-Recht vorgesehene Dienstleistungsfreiheit verstoßen könnten.

IV HYPOTHEKARISCHE SICHERHEITEN

Grundbuchregister

(44) Im Grundbuchregister werden die gesetzlichen Eigentumsrechte an einer Immobilie
registriert und bis zu einem gewissen Grad auch festgelegt. Doch wird befürchtet, dass
diese Register nicht immer über alle Pfandrechte, die die Eigentumsrechte
beeinträchtigen könnten, Aufschluss geben. Die Kenntnis ihres Inhalts und ihrer
Funktionsweise ist neben einem leichten Zugang Grundvoraussetzung für
grenzübergreifende Hypothekarkreditgeschäfte jeder Art (einschließlich der
Finanzierung).

(45) Von der Kommission wurde dies bereits mit der Finanzierung der Pilotphase des
Projekts EULIS17 anerkannt, das inzwischen abgeschlossen ist und dessen Ziel
darin bestand, die Zusammenarbeit zwischen Eigentümern und Kontrolleuren von
Registern zu verbessern und den grenzübergreifenden Zugang zu diesen Registern zu
erleichtern.

(46) Die Kommission fragt sich jedoch, ob sie sich auch weiterhin aktiv an der
Finanzierung solcher Initiativen beteiligen sollte. Da diese Register von Kreditgebern
und Investoren genutzt werden, dürften diese auch ein unmittelbares Interesse daran
haben, konzeptionell wie finanziell ihren Beitrag zu leisten.

Vor jeder weiteren Bewertung bittet die Kommission um Stellungnahme zu den
genannten Punkten.

                                                
17 Zu näheren Einzelheiten siehe www.eulis.org.
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Euro-Hypothek

(47) Die Idee der Euro-Hypothek ist nicht neu. Sie stellt den Versuch dar, ein EU-weit
flexibel einsetzbares Instrument für die Besicherung von Darlehen für Grundstücke
und Gebäude, d.h. für hypothekarische Sicherheiten zu schaffen. Ihre Befürworter
argumentieren, ihr zentraler Punkt – die Schwächung der Abhängigkeit
(Akzessorietät) der Hypothek von der besicherten Forderung – würde die
Konstituierung und Übertragung von Hypotheken erleichtern und sich dadurch günstig
auf den gesamten Hypothekarkreditmarkt, insbesondere dessen Finanzierung,
auswirken.

(48) Der Kommission ist bekannt, dass in mehreren, von Lehre und Praxis getragenen
Projekten derzeit an einem praktikablen Modell für eine Euro-Hypothek gearbeitet
wird, das den Marktteilnehmern neben den nationalen Bestimmungen als Option zur
Verfügung gestellt werden soll (26. Regelung).18 Sie wird prüfen, was dort für
dieses vielschichtige Thema, das viele angrenzende Bereiche, wie das Sachen- und das
Vertragsrecht, berührt, vorgeschlagen wird.

Die Kommission bittet um Stellungnahme zu der Frage, ob die Euro-Hypothek als
praktikabel und wünschenswert angesehen wird. Vor einer endgültigen Bewertung
wird sie auf jeden Fall erst die Ergebnisse der laufenden Projekte abwarten.

V FINANZIERUNG VON HYPOTHEKARKREDITEN

(49) Die EU-Hypothekarkreditmärkte finanzieren sich auf unterschiedliche Weise.
Instrumente wie Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Produkte sowie hypothekarisch
gesicherte Wertpapiere (mortgage backed securities) spielen sowohl im
gesamteuropäischen wie im nationalen Kontext eine wichtige Rolle (wie britische
Mortgage Backed Securities, dänische covered bonds und deutsche Pfandbriefe).

(50) Von vielen Seiten, insbesondere der Forum Group, wird die Auffassung vertreten, dass
die weitere Integration der EU-Hypothekarkreditmärkte durch einen
gesamteuropäischen Finanzierungsmarkt erheblich vorangetrieben werden könnte.

(51) Auch die Kommission tendiert zu dieser Auffassung, hält aber eine eingehendere
Prüfung für erforderlich. Gesamteuropäische Finanzierungsmechanismen böten die
Möglichkeit, die Finanzierungsquellen auszuweiten, die Liquidität des Markts zu
vertiefen und das Risiko zu diversifizieren. Eine weitere Integration auf den
Sekundärmärkten für die Kreditfinanzierung setzt jedoch eine Integration des
Primärmarkts voraus. Ein in beide Bereiche hineinreichender zentraler Aspekt ist die
Übertragbarkeit von Hypothekarkrediten.

• Die Kommission plant die Einsetzung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe aus Vertretern
der verschiedenen Interessengruppen, die die Notwendigkeit und Art etwaiger
Maßnahmen im Bereich der Finanzierung von Hypothekarkrediten (Primär- und
Sekundärmarkt) prüfen soll.

                                                
18 Ein Beispiel hierfür stellen die „Basic Guidelines for a Eurohypothec” der Warschauer „Mortgage

Credit Foundation“ vom Mai 2005 dar.
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• Sie möchte bewerten, inwieweit ein gesamteuropäischer Markt für die
Hypothekarkreditfinanzierung mit Hilfe marktgeführter Initiativen (wie
Erarbeitung von Standards für die Dokumentation und Festlegung
grenzübergreifender Finanzierungsmodelle) gefördert werden kann.

(52) Forum Group und andere Quellen gehen davon aus, dass bei der
Hypothekarkreditfinanzierung künftig in zunehmendem Maße auf nicht
einlagengestützte Mechanismen zurückgegriffen wird.

Hier bittet die Kommission um Stellungnahme zu der Frage, ob die
Hypothekarkreditvergabe zwangsläufig auf Kreditinstitute beschränkt bleiben sollte
oder ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – derartige Kredite auch von
Instituten vergeben werden könnten, die keine Einlagen oder rückzahlbaren Beträge
entgegennehmen, somit nicht unter die EU-Definition des Kreditinstituts und damit
auch nicht unter die entsprechenden Aufsichtsvorschriften fallen.


